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Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz übermittelt den Ent-

wurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Kriegsgefangenenentschädigungsgesetz, das Hee-

resentschädigungsgesetz, das Verbrechensopfergesetz und das Sozialministeriumservice-

gesetz geändert werden, und ersucht um Stellungnahme bis längstens 

 

7. November 2016 (einlangend). 

 

Es wird ersucht, die Stellungnahme an das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Kon-

sumentenschutz elektronisch zu übermitteln: 

 

eva.schwab@sozialministerium.at. 

 

Entsprechend der Entschließung des Nationalrates anlässlich der Verabschiedung seiner Ge-

schäftsordnung, BGBl. Nr. 178/1961, werden die begutachtenden Stellen ersucht, die Stel-

lungnahme dem Präsidium des Nationalrates zu übermitteln, und zwar im Wege elektroni-

scher Post an die Adresse 

 

begutachtungsverfahren@parlament.gv.at, 

 

und davon in der Stellungnahme Mitteilung zu machen. 

 

GZ: BMASK-40101/0007-IV/9/2016  

 Wien, 18.10.2016 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Kriegsgefangenenentschädigungsgesetz, 
das Heeresentschädigungsgesetz, das Verbrechensopfergesetz und das Sozialministe-
riumservicegesetz geändert werden - Versendung  zur Begutachtung 
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Die Sozialversicherungsträger werden ersucht, die Stellungnahme unmittelbar dem Haupt-

verband der österreichischen Sozialversicherungsträger zu übermitteln. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass dieses Begutachtungsverfahren auch als Befassung nach 

Art. 1 Abs. 1 und 4 der Vereinbarung zwischen dem Bund, den Ländern und den Gemeinden 

über einen Konsultationsmechanismus und einen künftigen Stabilitätspakt der Gebietskör-

perschaften, BGBl. I Nr. 35/1999, anzusehen ist.  

 

Sollte bis zum oben angegebenen Termin keine Stellungnahme eingelangt sein, so wird an-

genommen, dass kein Einwand gegen den vorliegenden Entwurf besteht. 

Der Entwurf samt Erläuterungen und WFA wird auch auf der Homepage des 

Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz unter 

http://www.sozialministerium.at/site/Das_Ministerium/Begutachtungsentwuerfe/ 

veröffentlicht. 

 

Beilagen: 

Gesetzesentwurf samt WFA 

Erläuterungen 

Textgegenüberstellung 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Für den Bundesminister: 

Mag. Manfred Pallinger 

Elektronisch gefertigt. 
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